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SVV-Beschlüsse aus der Sitzung vom 13.04.2016
SVV 062/2016 – Neubesetzung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung Guben
1. Die Stadtverordnetenversammlung Guben hebt die Beschlüsse:
1. SVV 067/2014 sowie
2. SVV 060/2015 im Zusammenhang mit der Besetzung des Hauptausschusses
auf.
2. Die Stadtverordnetenversammlung bestellt gemäß § 41 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) folgende 

Stadtverordnete für die Dauer der Wahlperiode als ordentliche Mitglieder sowie deren Stellvertreter in den Hauptausschuss.

Fraktionen Anzahl der Sitze: Mitglied: Vertreter:

GUB SPN  1 Herbert Gehmert Jana Wilke

CDU  2 
 
 

Christiane Fritzschka Daniela Reich,
Karl-Heinz Mischner 

Klaus Schneider
Andreas Neumann

WGB  1 Frank Kramer Berit Kreisig

LINKE  2 
 

Gabriele Scholz 
Kerstin Nedoma 

Gerhard Lehmann
Peter Stephan

Steffen Buckel-Ehrlichmann

FDP  2 
 

Monika Birkholz Kerstin Hansmann
Günther Krause 

Christian Bruno Ackermann

SPD  1 
 

Günter Quiel Ilona Dulitz
Frank Müller

I. Stadt Guben

SVV 021/2016 - Aufhebung des Beschlusses SVV 117/2012 
- Ehrungen von Jubilaren  durch die Stadt 
Guben

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufhebung 
des Beschlusses

 SVV 117/2012.
2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ehrung von 

Jubilaren in der Stadt Guben entsprechend der als Anlage bei-
gefügten Neufassung.

3. Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil des Beschlusses.
SVV 055/2016 – Aufhebung Einstellungsstopp
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben beschließt zur 
unbefristeten Besetzung der Stelle Arbeiter/in Kommunale Dienst-
leistung im Fachbereich V, Bau- und Instandhaltungsmanagement
1. die Aufhebung des Einstellungsstopps;
2.  die zeitgleiche Ausschreibung der zu besetzenden Stelle im 

amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Guben, auf der Homepage 
der Stadt Guben und bei der Agentur für Arbeit.

SVV 056/2016 – Aufhebung Einstellungsstopp
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben beschließt zur 
unbefristeten Besetzung der Stelle Hausmeister/in im Fachbereich 
V, Bau- und Instandhaltungsmanagement
1.  die Aufhebung des Einstellungsstopps;
2.  die zeitgleiche Ausschreibung der zu besetzenden Stelle im 

amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Guben, auf der Homepage 
der Stadt Guben und bei der Agentur für Arbeit.

SVV 031/2016 – Mittelumsetzungen 2012 – 2014 Buchun-
gen zum Jahresabschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
> die produkt- und sachkontengerechte Zuordnung von Leistun-

gen durch Umbuchungen in Vorbereitung auf die Jahresab-
schlüsse 2012 bis einschließlich 2014 und die damit verbun-
denen erforderlichen Mittelumsetzungen.

> die Höhe der in der Planung bewilligten Leistungen bleibt durch 
die Umbuchungen unverändert.

> die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Buchführung und 
der damit verbundenen vollständigen Dokumentation.

SVV 034/2016 – Förderprogramm „Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetz (KInvFG)“

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
- die Beantragung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm 

„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)“ für die in 
der Sachdarstellung aufgeführten Einzelmaßnahmen und

- dass jede investive Einzelmaßnahme, unter Beachtung der in 
der Hauptsatzung verankerten Wertgrenzen, in Vorbereitung 
der Realisierung der SVV zur Beschlussfassung vorzulegen ist.

SVV 035/2016 – Mittel aus dem Ausgleichfonds gemäß  
§ 16 Brandenburgisches  Finanzausgleich-
gesetz (BbgFAG) zum Ausgleich des Aus-
falls von Gewerbesteuereinnahmen

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
-  die Berechtigung des amtierenden Bürgermeisters zur Beantra-

gung von Mitteln aus dem Ausgleichfonds gemäß § 16 Bran-
denburgisches Finanzausgleichgesetz (BbgFAG) zum Ausgleich 
des Ausfalls von Gewerbesteuereinnahmen und

- dass bevor die Mittel entsprechend des FAG-Bescheides ab-
gerufen werden und somit von der Stadt Guben auf die Bedin-
gungen eingegangen wird, eine erneute Beschlussvorlage den 
Stadtverordneten vorzulegen ist.

SVV 046/2016/1 – Brücke Mühlenstraße über das Schwar-
ze Fließ, Variantenfestlegung   für die 
Überbauerneuerung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Überbauerneu-
erung der Brücke Mühlenstraße über das Schwarze Fließ, auf der 
Grundlage der Variante 2.
Die Verwaltung wird mit der weiterführenden Vorbereitung und 
Durchführung der Maßnahme beauftragt.
SVV 032/2016 – Änderung im Integrierten Umsetzungs-

plan 2015 bis 2017
 Neuaufnahme B.3 Maßnahme - Wolllager 

(Halle A)
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neuaufnahme 
der nachfolgend genannten B.3 Maßnahme (Baumaßnahmen an 
Gebäuden) in den bestätigten Integrierten Umsetzungsplan (UPL) 
2015 bis 2017 sowie deren Umsetzung mit Hilfe von Fördermitteln 
in den aufgeführten Jahresscheiben.
Förderprogramm:  Stadtumbau Ost – Teilprogramm 

Aufwertung (STUB AUF)
Maßnahme:  Alte Poststraße 9/10 – Sanierung 

Wolllager (Halle A)
Eigentümer:  privat
Durchführungszeitraum:  2016/2017
Fördermittelbereitstellung:  max. 300.000,00 €
 (1/3 Bund, 1/3 Land, 1/3 Kommune)
SVV 049/2016 – Programmantrag „Nationale Projekte des 

Städtebaus“
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Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Antragstellung 
und damit eine mögliche Programmteilnahme am Bundespro-
gramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ mit der Gesamtmaß-
nahme „Klimaquartier Hegelstraße“.
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Verwaltung, dass 
bei einer bestätigten Programmaufnahme der Stadt Guben ein 
Maßnahmen- und Kostenplan vorgelegt wird und jede Einzelmaß-
nahme vor der Realisierung der Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen ist.
SVV 052/2016 – Satzungsbeschluss über die 3. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 11 „Gewerbege-
biet Guben-Deulowitz“

1. Der geänderte Bebauungsplan wird als Satzung beschlossen.
2. Die Begründung wird gebilligt.
3. Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Da-

bei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während 
der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangt werden kann.

4. Der geänderte Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung 
im Amtsblatt „Neiße-Echo“ in Kraft.

SVV 051/2016 – Beschluss zur Abwägung über die im 
Zusammenhang mit der Planung der 3. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 
„Gewerbegebiet Guben-Deulowitz“ ste-
henden und berührten öffentlichen sowie 
privaten Belange

1. Gemäß den beigefügten Unterlagen beschließt und befindet die 
Stadtverordnetenversammlung über die Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange und der Bürger zur 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 „Gewerbegebiet Guben-Deulowitz“ 
gemäß Anlage 1.

2. Entsprechend § 1(6) BauGB sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander unter Bezugnahme auf die einzelnen 
Punkte abzuwägen.

3. Nach der Abwägung wird der geänderte Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen.

SVV 054/2016/1 – Beschluss über den Entwurf und die 
Auslegung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 29 „Photovoltaik-Frei-
flächenanlage Guben-Nord“

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
1 Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

29 „Photovoltaik- Freiflächenanlage Guben Nord“ (Zeichnung, 
Begründung, Umweltbericht und artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag) wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

2 Die Unterlagen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 29 „Photovoltaik- Freiflächenanlage Guben 
Nord“ werden entsprechend § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegt 
und die Träger öffentlicher Belange werden nach § 4 BauGB 
beteiligt.

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29
„Photovoltaik- Freiflächenanlage Guben Nord“
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Guben Nord“ liegt in der Zeit vom
09.05.2016 bis zum 10.06.2016
zu den Sprechzeiten montags – samstags im Servicecenter der 
Stadt Guben zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.
Anregungen können schriftlich abgegeben oder zu den Sprech-
zeiten
Dienstag   09:00 – 12:00/13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag   09:00 – 12:00/13:00 – 16:00 Uhr
zur Niederschrift gebracht werden (Zimmer 143).

Stadt Guben
Fachbereich VI
Stadtentwicklung, Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ausschreibung
Die Stadt Guben schreibt folgende Einzelgärten zur Verpachtung 
aus:

1. Guben, Pestalozzistraße
Gemarkung Guben, Flur 13, Flurstück 341/2, ca. 280 m2,
-  der zu verpachtende Garten gehört nicht zu einer Kleingar-

tenanlage und unterliegt nicht den Bestimmungen nach dem 
Bundeskleingartengesetz

-  der Garten verfügt über eine Holzlaube, einen Wasseranschluss 
sowie einen Stromanschluss
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2. Guben, Berglehne
Gemarkung Guben, Flur 2, Flurstück 2/1, ca. 300 m2,

-  der zu verpachtende Garten gehört nicht zu einer Kleingar-
tenanlage und unterliegt nicht den Bestimmungen nach dem 
Bundeskleingartengesetz

-  eine genehmigungspflichtige Bebauung ist ausgeschlossen
-  der Garten verfügt über einen kleinen Geräteschuppen, je-

doch über keinen Stromanschluss

Pachtangebote mit Angabe des jährlichen Pachtzinses sind in 
einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Pachtan-
gebot Garten Pestalozzistraße“ oder „Pachtangebot Garten 
Berglehne“ bis zum 19.05.2016 bei der Stadt Guben, Fachbe-
reich VI - Stadtentwicklung, Grundstücks- und Immobilienma-
nagement einzureichen.

Es gilt das Datum des Poststempels.

Öffentliche Bekanntmachung  
Satzungsbeschluss über die 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 11  
„Gewerbegebiet Guben-Deulowitz“  
in Guben
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben hat in ihrer 
Sitzung am 13.04.2016 den Satzungsbeschluss SVV 052/2016 
über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Gewerbege-
biet Guben- Deulowitz“ in Guben gefasst.
Die Begründung wurde gebilligt.

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes tritt am Tage dieser Be-
kanntmachung im Amtsblatt „Neiße-Echo“ am 29.04.2016 in 
Kraft.

Jedermann kann die 3. Änderung des Bebauungsplanes und die 
Begründung von diesem Tage an in der Stadtverwaltung Guben, 
Gasstraße 4, 03172 Guben, Zimmer 143, während der Dienst-
stunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der 
Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei 
Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Guben geltend gemacht worden ist. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4  
BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diese 3. Änderung des Bebauungsplanes und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen.
Guben, den 29.04.2016

Der Bürgermeister

Beide Gartenflächen können ab dem 15. Juni 2016 gepachtet 
werden.
Der jährliche Pachtzins beträgt 0,30 €/m2/Jahr.

Besichtigungstermine können unter Telefon 03561 68711623, 
Frau Wachsmann, vereinbart werden.
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Der Wahlleiter der Stadt Guben

Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des/
der hauptamtlichen Bürgermeisters/in in der Stadt 
Guben am Sonntag, 26. Juni 2016

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25. April 2016 für 
die oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelas-
sen. Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.

1. Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger

Wahl-
vorschlag
Nr.

Name des 
Wahlvorschlagsträgers

Kurzbezeichnung

1 DIE LINKE DIE LINKE

2 Freie Demokratische Partei FDP

3 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

SPD

4 Thomas Leopold

5 Wanke, Mario

2. Reihenfolge der zugelassenen Bewerber

Wahl-
vorschlag
Nr.

Name des 
Wahlvorschlagsträgers

Kurzbezeichnung

1 DIE LINKE DIE LINKE

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Tätigkeit, Anschrift

Geburtsjahr

1 Nedoma, Kerstin, 
Studiendirektorin, 
03172 Guben, 
Lindenstraße 4

1963

Wahl-
vorschlag
Nr.

Name des
Wahlvorschlagsträgers
 

Kurzbezeichnung

2 Freie Demokratische Partei FDP

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Tätigkeit, Anschrift

Geburtsjahr

1 Hübner, Klaus-Dieter, 
Diplom Immobilienwirt,
03172 Guben, 
Karl-Liebknecht-Straße 23

1951

Wahl-
vorschlag
Nr.

Name des 
Wahlvorschlagsträgers

Kurzbezeichnung

3 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

SPD

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Tätigkeit, Anschrift

Geburtsjahr

1 Schuster, Ingo Ernst, 
Diplom-Kaufmann,
13347 Berlin, 
Liebenwalder Straße 36

1976

Wahl-
vorschlag
Nr.

Name des 
Wahlvorschlagsträgers

Kurzbezeichnung

4 Thomas Leopold

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Tätigkeit, Anschrift

Geburtsjahr

1 Leopold, Thomas Lothar, 
Unternehmer,
03172 Guben, 
Rübelandweg 15

1970

Wahl-
vorschlag
Nr.

Name des
Wahlvorschlagsträgers
 

Kurzbezeichnung

5 Wanke, Mario

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Tätigkeit, Anschrift

Geburtsjahr

1 Wanke, Mario, 
Geschäftsführer 
eines Dienstleistungs-
unternehmens
03172 Guben, 
Grünstraße 6a

1974

Guben, 29. April 2016

Fred Mahro
Wahlleiter

Stellenausschreibung
Die Stadt Guben (Landkreis Spree-Neiße) beabsichtigt zum 
nächstmöglichen Termin die Stelle

Hausmeister/in – Promenade am Dreieck

im Fachbereich V – Bau- und Instandhaltungsmanagement zu 
besetzen.

Das Aufgabengebiet wird insbesondere nachfolgende Aufgaben 
umfassen:
•  Ausführung von Maßnahmen zur Objektsicherung (z. B. Kon-

troll- und Schließdienste) einschließlich Überwachung von 
Ordnung und Sicherheit im Außenbereich

•  Reinigungs-, Pflege- und Unterhaltungsarbeiten von Ver-
kehrsflächen, Freiflächen, Grünanlagen im Verantwortungs-
bereich einschließlich Winterdienst

•  Bestandsverwaltung/Überwachung/Wartung der haus- und 
sicherheitstechnischen Anlagen einschließlich der Ausfüh-
rung bzw. Veranlassung der Mängelbehebung durch Dritte

•  Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit von versorgungs-
technischen und kommunikationstechnischen Anlagen im 
Verantwortungsbereich (u. a. Heizsystem, Beleuchtung, 
Hauswassersystem, Lüftungsanlagen) einschließlich Able-
sung Zählerstände

•  Eigenständige Ausführung von kleineren Reparatur- und In-
standsetzungs- bzw. Wartungsmaßnahmen



- 6 -Guben Nr. 8/2016

•  Mitwirkung bei der Organisation sowie Vor- und Nachberei-
tung städtischer und allgemeiner Veranstaltungen sowie Er-
ledigung technischer Aufgaben einschließlich der Bereitstel-
lung/Bedienung technischer Anlagen bei Veranstaltungen 
und besonderen Anlässen

•  Verwaltung und Steuerung des Einsatzes von Arbeitsmitteln, 
Geräten und Maschinen

•  Fahrbereitschaft sowie Post- und Botendienste erledigen

Anforderungen:
•  abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf mit entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten 
sowie technischem Verständnis

•  Führerschein Klasse B, E, C1
•  Bereitschaft zum Schicht- und Bereitschaftsdienst sowie 

Einsatz an Wochenenden und Feiertagen sowie unregelmä-
ßigen Arbeitszeiten

Ihr Sonstiges Profil:
handwerkliches Geschick, körperliche Belastbarkeit, Wetterun-
empfindlichkeit, Konflikt- und Kompromissfähigkeit, Hilfsbereit-
schaft und freundlicher Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, 
innovatives Denken, Flexibilität, Durchsetzungsstärke, Organi-
sationfähigkeit, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, Zu-
verlässigkeit, hohes Maß an Selbständigkeit und Teamfähigkeit

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Vergütung 
erfolgt nach den tariflichen Regelungen des TVöD (VKA), Ent-
geltgruppe 4 einschließlich der üblichen Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes.

Bewerbungen von Frauen sowie geeigneter Schwerbehinderter 
und Gleichgestellter i.S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.

Aussagefähige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen rich-
ten Sie bitte bis zum 20. Mai 2016 an:
Stadt Guben
Fachbereich I
Gasstraße 4
03172 Guben

Hinweis:
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehende Bewerbungen 
bleiben unberücksichtigt. Im Rahmen des Auswahlverfahrens 
findet ein schriftlicher Eignungstest statt. Reisekosten dafür so-
wie Vorstellungsreisekosten werden von der Stadt Guben nicht 
erstattet.

Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewer-
bungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn ein 
adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beige-
fügt ist.

Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mail-Adresse 
FB1@guben.de lediglich zur Fristwahrung berücksichtigt wer-
den. Die Unterlagen sind unverzüglich in Papierform nachzurei-
chen

Stellenausschreibung
Die Stadt Guben (Landkreis Spree-Neiße) beabsichtigt zum 
nächstmöglichen Termin die Stelle

Mitarbeiter/in Kommunale Dienstleistungen

im Fachbereich V – Bau- und Instandhaltungsmanagement zu 
besetzen.

Das Aufgabengebiet wird insbesondere nachfolgende Aufgaben 
umfassen:
• Ausführung kommunaler Dienstleistungen wie Straßenreini-

gung und –unterhaltung sowie Winterdienst
• Ausführung von Garten-, Pflege- und Reinigungsarbeiten im 

kommunalen Grünflächenbereich
• Wahrnehmung von Instandsetzungs- und Unterhaltungsar-

beiten am kommunalen Vermögen
• Mitwirkung bei der Vor- und Nachbereitung städtischer und 

allgemeiner Veranstaltungen

Anforderungen:
• abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf mit entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten 
sowie technischem Verständnis

• Führerschein Klasse B, E, C1
• Bereitschaft zum Schicht- und Bereitschaftsdienst sowie 

Einsatz an Wochenenden und Feiertagen sowie unregelmä-
ßigen Arbeitszeiten

Ihr Sonstiges Profil:
handwerkliches Geschick, körperliche Belastbarkeit, Wetterun-
empfindlichkeit, Konflikt- und Kompromissfähigkeit, Hilfsbereit-
schaft und freundlicher Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, 
innovatives Denken, Flexibilität, Durchsetzungsstärke, Organi-
sationfähigkeit, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, Zu-
verlässigkeit, hohes Maß an Selbständigkeit und Teamfähigkeit

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Vergütung 
erfolgt nach den tariflichen Regelungen des TVöD (VKA), Ent-
geltgruppe 3 einschließlich der üblichen Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes.

Bewerbungen von Frauen sowie geeigneter Schwerbehinderter 
und Gleichgestellter i.S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.

Aussagefähige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen rich-
ten Sie bitte bis zum 20. Mai 2016 an: 
 Stadt Guben
 Fachbereich I
 Gasstraße 4
 03172 Guben

Hinweis:
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehende Bewerbungen 
bleiben unberücksichtigt. Im Rahmen des Auswahlverfahrens 
findet ein schriftlicher Eignungstest statt. Reisekosten dafür so-
wie Vorstellungsreisekosten werden von der Stadt Guben nicht 
erstattet.

Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewer-
bungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn ein 
adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beige-
fügt ist.

Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mail-Adresse 
FB1@guben.de lediglich zur Fristwahrung berücksichtigt wer-
den. Die Unterlagen sind unverzüglich in Papierform nachzurei-
chen
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Stellenausschreibung
Die Stadt Guben (Landkreis Spree-Neiße) beabsichtigt zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt die Stelle
Fachkraft für Bäderbetriebe
bei den Städtischen Bädern befristet bis zum 30. November 
2017 für die Dauer des Bezugs von Rente wegen voller Erwerbs-
minderung der/des bisherigen Stelleninhabers/in in Vollzeit zu 
besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere nachfolgende Tätig-
keiten:
> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen sicheren Badebe-

triebes im Hallen- bzw. Freibad einschließlich der Vorberei-
tung und Durchführung von Schwimmlehrgängen, Sport-, 
Spiel-, Kurs- und Spaßangeboten

> Kontrolle der Verbrauchsparameter in den Städtischen Bädern
> Badewasserüberwachung im Hallen- und Freibad
> Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit ein-

schließlich Reinigung Desinfektion in den Objekten
> Absicherung des Saunabetriebes
> Mitwirkung bei der Planung, Überwachung und Nutzung von 

Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwendung

> Mitarbeit bei der Optimierung von Betriebsabläufen, -prozes-
sen und der Festsetzungen betrieblicher Rahmenbedingun-
gen

Diese verantwortungsvolle Tätigkeit erfordert eine engagierte 
Persönlichkeit, die sich durch wirtschaftliches Denken, Flexibi-
lität und die Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit sowie 
durch ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und 
empathischer Kompetenz auszeichnet.
Wir erwarten:
- abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellte/r für Bäder-

betriebe bzw. vergleichbare Ausbildung erwünscht
- Berechtigung zur Durchführung von „Aqua-Fitness-Kursen“ 

erwünscht

- gute Kenntnisse der Bädertechnik und handwerkliches Ge-
schick

- Bereitschaft zum Schichtdienst sowie zum Einsatz an Wo-
chenenden und Feiertagen

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Vergütung 
erfolgt nach den tariflichen Regelungen des TVöD (VKA) ein-
schließlich der üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Diens-
tes.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bewer-
bungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. 
des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht. Es wird darauf verwiesen, 
dass zum Zeitpunkt der Einstellung ein polizeiliches Führungs-
zeugnis gemäß § 30a BZRG vorliegen muss.

Vollständige und aussagefähige Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, lückenlose Tätigkeitsnach-
weise, Referenzen) richten Sie bitte bis zum 20. Mai 2016 an: 
Stadt Guben
 Fachbereich I
 Gasstraße 4
 03172 Guben

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehende Bewerbungen 
bleiben unberücksichtigt. Vorstellungsreisekosten werden von 
der Stadt Guben nicht erstattet.
Hinweis:
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewer-
bungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn ein 
adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beige-
fügt ist.
Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mail-Adresse  
FB1@guben.de lediglich zur Fristwahrung berücksichtigt wer-
den. 
Die Unterlagen sind unverzüglich in Papierform nachzureichen

Sitzungen der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung Guben
(Stand bei Redaktionsschluss)
2. Mai 2016  17:00 Uhr
 Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses
 Rathaus, Zi. 236

4. Mai 2016  15:30 Uhr
 Sitzung der Vergabekommission
 Rathaus, Zi. 236

11. Mai 2016  16:30 Uhr
 Sitzung des Ausschusses für Haushalt 

und Vergabe
 Rathaus, Zi. 236

12. Mai 2016  16:30 Uhr
 Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und 
Energie

 Rathaus, Zi. 236

Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingeladen!

II. Gemeinde Schenkendöbern
Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung  
Schenkendöbern vom 23.02.2016

Beschluss-Nr. 03/16
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern be-
schließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Ge-
meinde Schenkendöbern mit der Bezeichnung „Sembten, Neue 
Welt 5“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für das im Übersichtsplan 
gekennzeichnete Gebiet, Gemarkung Sembten, Flur 1, Flurstück 
121 und 122 (Teilfläche).

Beschluss-Nr. 04/16
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
20 der Gemeinde Schenkendöbern mit der Bezeichnung „Erwei-

terung Tischlerei Höer“ für das im Übersichtsplan gekennzeich-
nete Gebiet, Gemarkung Grano, Flur 3, Flurstücke 282, 283, 
286, 287 und 254/5 anteilig.

Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung  
Schenkendöbern vom 19.04.2016

Beschluss-Nr. 05/16
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern be-
schließt, die geplanten Zuschüsse 2016 für die Förderung der 
Vereinsarbeit – kulturelle Veranstaltungen – nach der Vorschlags-
liste des Ausschusses Kita, Schulen und Soziales zu verteilen.
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Beschluss-Nr. 05a/16
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern be-
schließt, die geplanten Zuschüsse 2016 für die Förderung der 
Vereinsarbeit – sportliche Vereinsarbeit – nach der Vorschlags-
liste des Ausschusses Kita, Schulen und Soziales zu verteilen.

Beschluss-Nr. 06/16
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern be-
schließt die 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Schen-
kendöbern über die Umlage der Beiträge zur Deckung der Ver-
bandsbeiträge an die Gewässerunterhaltungsverbände.

gez. Peter Jeschke  gez. Ralph Homeister
Bürgermeister  Vorsitzender der Gemeindevertretung

Bekanntmachung
Werte Bürgerinnen und Bürger,
die nächste Hauptausschusssitzung in der Gemeinde Schen-
kendöbern findet am
Dienstag, dem 10.05.2016 um 18:00 Uhr
im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung, Gemeindeallee 45, in 
Schenkendöbern statt.

Tagesordnung:
1 Eröffnung und Begrüßung
2 Bestätigung der Tagesordnung
3 Protokollkontrolle – öffentlicher Teil
4 Vergabe von Leistungen und Bauleistungen
5 Diskussion zum Haushaltsplan 2016
6 Sonstiges

Nichtöffentlichen Teil
7 Protokollkontrolle – nichtöffentlicher Teil
8 Personalangelegenheiten
9 Grundstücksangelegenheiten
10 Sonstiges

gez. Peter Jeschke
Bürgermeister

Gefasste Beschlüsse der  
Jagdgenossenschaft Grano/Krayne  
vom 08.04.2016
TOP 7: Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wurde durch die Mitglieder einstimmig Entlastung 
erteilt.

TOP 8: Entlastung des Kassenwartes
Dem Kassenwart wurde einstimmig Entlastung erteilt.

TOP 9: Entlastung der Rechnungsprüfer
Die Jagdgenossenschaft Grano/Krayne entlastet einstimmig die 
beiden Rechnungsprüfer Volker Naschke und Siegmund Wieder.

TOP 10: Wahl der neuen Rechnungsprüfer
Die Jagdgenossenschaft Grano/Krayne wählt einstimmig die 
neuen Rechnungsprüfer Katarina Bojahra und Lothar Müller

TOP 11: Information zur Nichtinanspruchnahme des Reinertra-
ges des Pachtzinses

Schenkendöbern, 18.04.2016

gez. Dietmar Richter
Vorstandsvorsitzender


